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Deutsche Asylpolitik:  
Gesetzesvorhaben unterlaufen  
Menschenrechte von Flüchtlingen 
Die Bundesregierung hat 2014 mehrere Gesetzentwürfe zu unterschiedlichen Aspekten des 
deutschen Asylrechts vorgelegt. Trotz einzelner Verbesserungen für die Rechte von Flüchtlin-
gen ist die Grundtendenz der Entwürfe restriktiv. Der Beitrag greift einige vorgesehene Geset-
zesänderungen auf, die aus menschenrechtlicher Perspektive nicht haltbar sind. 
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Die Zahl der Flüchtlinge hat aktuell weltweit den 
Höchststand seit dem Ende des 2. Weltkriegs erreicht, 
sie liegt bei circa 51 Millionen.1 Mehr als 80 Prozent die-
ser Flüchtlinge bleiben in der Region ihrer Herkunfts-
staaten. In Deutschland ist die Anzahl Schutzsuchender 
derzeit deutlich entfernt vom Höchststand zu Anfang 
der 1990er Jahre, als hunderttausende Menschen vor 
dem Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien flohen. 
Gleichwohl hat die Zahl von Schutzsuchenden auch in 
Deutschland in den letzten Jahren zugenommen. Dar-
aufhin setzte unter dem Schlagwort „Asylmissbrauch“ 
eine Debatte ein, die für weitere Restriktionen im 
Flüchtlingsrecht plädierte.2 Viele dieser Vorschläge fin-
den sich nun in den Gesetzentwürfen wieder.

Sichere Herkunftsstaaten?

Das Flüchtlingsrecht und die Menschenrechte garantie-
ren jedem Menschen den Zugang zu einem Asylverfah-
ren, in dem der Antrag auf Schutz individuell geprüft 
wird und effektive Rechtsmittel gegen eine Ablehnung 
gewährleistet sind. Diese allgemeinen rechtsstaatli-
chen Grundsätze gelten für das Asylverfahren in be-
sonderem Maße, weil dort existentielle Gefahrenlagen 
für die Schutz suchenden Personen geprüft werden. 

Der Bundestag hat im Juli einen Gesetzentwurf der 
Bundesregierung3 angenommen, durch den Serbien, 
Mazedonien und Bosnien-Herzegowina zu sicheren Her-
kunftsstaaten erklärt werden. Der Bundesrat wird vor-
aussichtlich in seiner Sitzung am 19. September 2014 
über seine Zustimmung oder Ablehnung entscheiden.

Nach dem Konzept der sicheren Herkunftsstaaten ist 
der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats er-
mächtigt, Staaten als sicher einzustufen. Es wird da-
nach gesetzlich vermutet, dass ein Mensch aus einem 
solchen Staat nicht verfolgt wird. Ein Asylantrag 
wird als offensichtlich unbegründet abgelehnt, wenn 
die antragstellende Person nicht begründet darlegen 
kann, dass sie entgegen der gesetzlichen Vermutung 
doch vor Verfolgung geflohen ist. Wird der Antrag ei-
nes Menschen aus einem als sicher eingestuften Land 
abgelehnt, gelten im Vergleich zu normalen Verfahren 
deutlich verkürzte Rechtsmittelfristen.

Wenn das Gesetz in Kraft träte, würde der menschen- 
und flüchtlingsrechtliche Anspruch auf eine individuel-
le Prüfung der Schutzbedürftigkeit von Menschen aus 
den betreffenden Ländern unterlaufen. Das Konzept si-
cherer Herkunftsstaaten ist bereits in sich rechtsstaat-
lich problematisch: Garantien über die Sicherheit von 
Staaten kann es nicht geben. Gerade Gefährdungssi-
tuationen für Minderheiten können sich nicht nur für 
die Weltöffentlichkeit sichtbar, sondern auch versteckt 
und schleichend entwickeln. Zudem muss es bei der 
Prüfung eines Asylantrags darum gehen, was die je-
weilige Person im Einzelnen individuell erlebt hat, aus 
welchen Gründen sie Asyl sucht, und nicht darum, aus 
welchem Land sie kommt. Es führt daher unweigerlich 
zu Beeinträchtigungen einer sorgfältigen, einzelfallbe-
zogenen und unvoreingenommenen Prüfung, wenn ein 
Land vorher per Gesetz pauschal als sicher eingestuft 
wird. Jenseits dieser prinzipiellen Bedenken bestehen 
auch konkrete Einwände gegen das Vorhaben, Serbi-
en, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina zu sicheren 

05 | 2014

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de


aktuell  05 | 2014  www.institut-fuer-menschenrechte.de2

Herkunftsstaaten zu erklären. Diese ergeben sich ins-
besondere aus der Menschenrechtssituation für Roma 
in diesen Staaten. Der Gesetzentwurf wurde deshalb 
bereits von zahlreichen Nichtregierungsorganisatio-
nen, dem UNHCR, den Kirchen sowie von Sachverstän-
digen bei einer Anhörung des Innenausschusses des 
Deutschen Bundestags umfassend kritisiert. Es gibt 
zahlreiche Berichte, etwa des Europarats und der UN-
Menschenrechtsgremien, die deutlich machen, dass für 
Angehörige der Minderheit der Zugang zu elementa-
ren wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten 
wie der Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung, 
zum Wohnungsmarkt, zu Bildung, zum Arbeitsmarkt 
oder zur Gesundheitsversorgung versperrt ist. Zudem 
werden sie auch in der Ausübung ihrer politischen und 
bürgerlichen Rechte, etwa dem Recht auf Registrierung 
der Staatsangehörigkeit und dem Recht auf Ausreise, 
gehindert.4 Immer wieder sind sie auch gewalttätigen 
Übergriffen ausgesetzt, vor denen staatliche Behörden 
sie unzureichend schützen. Vor diesem Hintergrund 
können sich für einzelne Roma existenzielle Bedro-
hungssituationen ergeben, die den Schweregrad der 
flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung erreichen. 
Ähnliches kann angesichts verbreiteter Homo- und 
Transphobie auch für Personen, die aufgrund ihrer se-
xuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität diskri-
miniert oder körperlich angegriffen werden, zutreffen. 
Es ist deshalb nicht vertretbar, generell anzunehmen, 
dass Menschen aus diesen Ländern keiner Verfolgung 
ausgesetzt sind.

Ausweitung der Abschiebungshaft

Ein Referentenentwurf des Bundesministeriums des 
Innern „zur Neubestimmung des Bleiberechts und der 
Aufenthaltsbeendigung“ vom April 20145 sieht vor, 
die Abschiebungshaft auszuweiten und rechtsstaatli-
che Garantien beim Freiheitsentzug abzubauen.

Erhebliche Fluchtgefahr?

Hierzu listet der Gesetzesentwurf unterschiedli-
che Fallkonstellationen auf, in denen eine „erhebli-
che Fluchtgefahr“ und damit ein Haftgrund vorliegen 
soll.6 Eine solche Fluchtgefahr sei etwa anzunehmen, 
wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Person 
unter Umgehung einer Grenzkontrolle eingereist ist 
oder in Bezug auf den Reiseweg unstimmige oder fal-
sche Angaben gemacht hat.

Die Sachverhalte, die hier genannt werden, gehen al-
lerdings mit ganz typischen Situationen einher, wenn 
Menschen nach Deutschland fliehen, um hier Schutz 
zu suchen. Flüchtlinge, die über den Landweg nach 
Deutschland einreisen - also der ganz überwiegende 
Teil -, werden vielfach faktisch Grenzkontrollen um-
gehen und unwahre Aussagen zum Fluchtweg ma-
chen, wenn sie überhaupt eine Chance haben wollen, 
in Deutschland Asyl zu erhalten: Durch die 1993 ein-
geführte „Drittstaatenregelung“ wurde das deutsche 
Asylgrundrecht grundlegend eingeschränkt. Danach 
müssen Asylanträge nicht mehr in Deutschland ge-
prüft werden, sondern in den Transitstaaten, über die 
die Antragstellerinnen und Antragsteller eingereist 
sind. Die Asylantragstellenden sollen ohne Prüfung 
ihres Antrags an der Grenze in einen so genann-
ten „sicheren Drittstaat“ zurückgewiesen oder aus 
Deutschland in diesen abgeschoben werden können.7 
Auch nach der Dublin-III-Verordnung8 der Europäi-
schen Union (EU) ist in erster Linie derjenige Staat für 
die Prüfung eines Asylantrags zuständig, in dem eine 
Person erstmals das Territorium der EU betreten hat. 
Da Deutschland keine EU-Landaußengrenzen hat, ist 
Deutschland für die Prüfung von Asylanträgen von 
Menschen, die über Land eingereist sind, also grund-
sätzlich nicht zuständig.

Die Konzeption der Asylgesetzgebung führt daher 
dazu, dass Schutz suchende Menschen Grenzkontrol-
len umgehen oder falsche Angaben zum Fluchtweg 
im Asylverfahren machen. Diese Verhaltensweisen 
sollen nach dem Referentenentwurf nun als Anzei-
chen für eine „erhebliche Fluchtgefahr“ gelten und 
somit zum Grund für Abschiebungshaft werden. Eine 
solche Regelung zur Rechtfertigung von Freiheitsent-
zug ist grund- und menschenrechtlich nicht haltbar. 
Freiheitsentzug ist nur unter engen gesetzlichen Vo-
raussetzungen zulässig.9 Nach der vorgeschlagenen 
Gesetzesänderung könnten hingegen bei sämtlichen 
ausreisepflichtigen Menschen, die über den Landweg 
nach Deutschland geflohen sind, die Kriterien der er-
heblichen Fluchtgefahr erfüllt sein. Zugleich ist nicht 
nachvollziehbar, warum die aufgeführten Verhaltens-
weisen überhaupt als Anzeichen für eine Fluchtgefahr 
angesehen werden sollten. Denn sie sind nicht etwa 
eine Reaktion auf eine behördlich festgestellte Aus-
reisepflicht und drohende Abschiebung, sondern bil-
den Teil eines typischen Verhaltens von Menschen, die 
nach Deutschland fliehen, um hier Schutz zu erhalten.

Aus diesem Grund widersprechen die in dem Refe-
rentenentwurf enthaltenen Regelungen, die sich auf 



aktuell  05 | 2014  www.institut-fuer-menschenrechte.de3

Überstellungen in andere Mitgliedstaaten der EU ge-
mäß der Dublin-III-Verordnung beziehen, auch dem 
EU-Recht. Der Bundesgerichtshof hat sich in einer 
im Juni 2014 ergangenen Entscheidung mit den An-
forderungen der Dublin-III-Verordnung an die Vor-
aussetzungen der Abschiebungshaft im deutschen 
Recht auseinandergesetzt.10 Dabei hat er hervorge-
hoben, dass die Verordnung den Mitgliedstaaten bei 
der Freiheitsentziehung in Dublin-Verfahren zwecks 
Überstellung in andere Mitgliedstaaten Grenzen setzt 
und nur bei „Fluchtgefahr“ zulässig ist, wie sie in der 
Verordnung selbst begrifflich bestimmt ist.11 Die Ver-
ordnung verlangt, dass im Einzelfall Gründe vorliegen 
müssen, die auf objektiven gesetzlich festgelegten 
Kriterien beruhen und zu der Annahme Anlass geben, 
dass sich die betreffende Person dem gegen sie lau-
fenden Überstellungsverfahren möglicherweise durch 
Flucht entziehen könnte.

Freiheitsentzug ohne besondere Voraus-
setzungen

Der Referentenentwurf des BMI sieht weitere Inhaf-
tierungsmöglichkeiten vor, die grund- und menschen-
rechtliche Anforderungen nicht beachten. So soll 
Freiheitsentzug zum Zweck der Abschiebung auch ganz 
ohne besondere Voraussetzungen im Einzelfall ermög-
licht werden.12 Darüber hinaus soll Freiheitsentzug 
ohne richterliche Kontrolle möglich sein,13 was gegen 
den Richtervorbehalt nach Art. 104 GG verstößt. Nach 
Art. 104 GG sind Freiheitsentziehungen ohne vorherige 
richterliche Entscheidung nur als Ausnahme zulässig. 
Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden 
Freiheitsentziehung ist unverzüglich eine richterliche 
Entscheidung herbeizuführen. Der Referentenent-
wurf eröffnet hingegen die Möglichkeit, Menschen 
im Rahmen von Abschiebungen in Abschiebungshaft 
zu nehmen, ohne dass eine richterliche Entscheidung 
darüber ergehen müsste. Ob die Voraussetzungen für 
eine rechtmäßige Haft vorliegen, könnte demnach al-
lein durch die Exekutive entschieden werden und wür-
de auch nicht nachträglich gerichtlich überprüft.

Armut von Menschen im Duldungs-
status
Der Referentenentwurf des BMI würde überdies um-
fassende Möglichkeiten schaffen, die Leistungen für 
Schutz suchende Menschen in Deutschland nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz dauerhaft einzuschrän-

ken. So enthält er die Regelung, dass die Einreise „re-
gelmäßig als zum Zwecke des Bezugs von öffentlichen 
Leistungen (…) getätigt [gilt], wenn ein Asylantrag als 
unzulässig, unbeachtlich oder offensichtlich unbe-
gründet abgelehnt wird“.14

Das geltende Asylbewerberleistungsgesetz wiederum 
sieht Anspruchseinschränkungen für Personen vor, die 
sich nach Deutschland begeben haben, um Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erlan-
gen.15 Der von der Bundesregierung im August 2014 
beschlossene Gesetzentwurf „zur Änderung des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes und des Sozialgerichts-
gesetzes“16 lässt diese Regelung unberührt. Während 
das Gesetz also bislang eine umfassende Einzelfall-
prüfung verlangt, ob die Voraussetzungen für eine 
Anspruchseinschränkung im konkreten Fall vorlie-
gen,17 sieht der Referentenentwurf des BMI statt-
dessen eine Regelvermutung vor, die allein aus der 
Kategorie der Ablehnungsentscheidung folgt.

Dadurch würde die Armut von Menschen, deren Asyl-
anträge erfolglos bleiben, die aber aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen nicht abgeschoben wer-
den dürfen oder können, erheblich verschärft. Dies 
würde auch die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Asylbewerberleistungsgesetz18 un-
terlaufen: Das Gericht hat klargestellt, dass das Recht 
auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Exis-
tenzminimums nicht zu relativieren ist – auch nicht 
aus migrationspolitischen Gründen.

Ausweitung von Kettenduldungen

Die prekären Lebensbedingungen von Menschen, die 
im Duldungsstatus leben, könnten überdies durch das 
Instrument der Einreise- und Aufenthaltsverbote ver-
stetigt werden. Nach dem Referentenentwurf des 
BMI würde der Anwendungsbereich solcher Verbote 
erheblich ausgeweitet, so dass eine große Anzahl von 
Menschen mit einem Einreise- und Aufenthaltsverbot 
belegt werden könnte.19 Das könnte auch dazu führen, 
dass Menschen in zunehmendem Ausmaß für unbe-
grenzte Zeit im Status der Duldung verharren müssen. 

Der Gesetzesentwurf schafft die Möglichkeit, alle 
Menschen, die innerhalb der ihnen gesetzten Frist ih-
rer Ausreisepflicht nicht nachgekommen sind, mit ei-
nem Einreise- und Aufenthaltsverbot zu belegen.20 

Zudem könnten auch Menschen, deren Asylantrag 
als unzulässig, unbeachtlich oder offensichtlich un-
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begründet abgelehnt wurde, mit einem Einreise- und 
Aufenthaltsverbot belegt werden.21 

Diesen Menschen wäre durch den Gesetzentwurf – 
anders als heute – auch grundsätzlich die Möglichkeit 
verwehrt, ein humanitäres Aufenthaltsrecht gemäß 
§ 25 Abs. 5 AufenthG zu erhalten. Nach der gegen-
wärtigen Fassung des § 25 Abs. 5 AufenthG ist die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auch in solchen 
Fällen möglich, wenn unverschuldet ein Ausreisehin-
dernis besteht. Diese Möglichkeit, bei der Erteilung ei-
nes humanitären Aufenthaltstitels gemäß § 25 Abs. 5 
AufenthG von § 11 AufenthG abweichen zu können, 
soll nach dem Entwurf gestrichen werden.

Mit den vorgeschlagenen Änderungen würde die 
politische Zielsetzung des Zuwanderungsgesetzes 
aus dem Jahr 2005 aufgegeben, Kettenduldungen 
möglichst einzuschränken, um die Lebenssituati-
on der Menschen zu verbessern. In Verbindung mit 
den vorgesehenen regelmäßigen Leistungsbeschrän-
kungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für 
bestimmte Gruppen von Geduldeten würden zudem 
die materiellen Lebensbedingungen langjährig und für 
unbegrenzte Zeit verschärft.

Umdenken in der deutschen Asyl-
politik erforderlich
Die Restriktionen, die in den aktuellen Gesetzesvorha-
ben der Bundesregierung vorgesehen sind, würden den 
Umgang mit Schutz suchenden Menschen in Deutsch-
land gravierend verändern und Fehlentwicklungen im 
deutschen Asylrecht, wie sie Navid Kermani in sei-
ner Rede zur Feierstunde „65 Jahre Grundgesetz“ im 
Deutschen Bundestag eindrücklich kritisiert hat, wei-
ter vertiefen. Notwendig sind dagegen in eine andere 
Richtung weisende Schritte: Um die Einhaltung rechts-
staatlicher Standards im Asylverfahren zu garantieren, 
müssen behördliche Strukturen ausgebaut werden. 

Dazu ist insbesondere ausreichend und zugleich qua-
lifiziertes Personal zur Bearbeitung der Asylanträge 
erforderlich. Ebenso müssen die Strukturen für men-
schenwürdige Aufnahmebedingungen ausgebaut wer-
den. Nur so kann auf Herausforderungen durch die 
Verschärfung von Fluchtursachen im Einklang mit dem 
Flüchtlingsrecht und den Menschenrechten konstruktiv 
reagiert werden. Nötig sind dazu umfassende Konzep-
te auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Zu-
gleich müssen die Kommunen, in denen die Menschen 
ankommen, ausreichend durch Beratung und finanziel-
le Ressourcen unterstützt werden.
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